
auch ein eventueller Freispruch
nicht mehr revidieren kann. Die
Urheber begründen ihren Entwurf
in seltener Offenheit:

»Die unmittelbar auf die Tat fol-
gende Konfrontation des Täters
mit den strafrechtlichen Folgen
kann eine erhebliche erzieherische
Wirkung haben und dadurch auf
andere abschreckend wirken.«

Damit erhält die Untersu-
chungshaft eine neue Qualität: ist
sie eine vorweggenommene Stra-
fe, erzieherische Maßnahme oder
gar als Maßregel der Besserung zu
verstehen?!

Nach unserem Verständnis, be-
stätigt durch mehrere Entschei-

dungen des Bundesverfassungsge-
richts (u.a. BVerfGE 19,342 und
32,87) soll sie aber nur der voll-
ständigen Aufklärung der Tat die-
nen und die Durchführung eines
geordneten Strafverfahrens und
der späteren Vollstreckung eines
auf Freiheitsstrafe lautenden Ur-
teils dienen.

Der Gesetzentwurf ist nicht nur
untauglich und überflüssig, er wi-
derspricht auch verfassungsrecht-
lichen Grundsätzen.

Alfred Hartenbach (SPD) 
ist Abgeordneter des 

Deutschen Bundestages und
Mitglied des Rechtsausschusses

etwa 2.000 Platzverweise und
Aufenthaltsverbote verhängt und
gegen ca. 1.000 Personen Unter-
bindungsgewahrsam angeordnet
und vollzogen. Für die Verhän-
gung von Aufenthalts- bzw. Stadt-
verboten gibt es im niedersächsi-
schen Polizeigesetz noch keine
Rechtsgrundlage, so daß hier die
verbürgten Grundrechte der Hand-
lungsfreiheit und der Freizügigkeit
praktisch suspendiert wurden.
Außerdem ist im Zusammenhang
mit den Massen-Ingewahrsamnah-
men in mehreren hundert Fällen
gesetz- und verfassungswidrig ge-
handelt worden, weil die nach
Grund- und Polizeigesetz unver-
züglich herbeizuführenden richter-
lichen Entscheidungen selbst nach
24 und 36 Stunden nicht eingeholt
worden sind. Mittlerweile hat das
Amtsgericht Hannover nachträg-
lich die Rechtswidrigkeit der Inge-
wahrsamnahmen in über 80 Fällen
sowie die Rechtswidrigkeit der
Fortdauer der Maßnahmen in über
500 Fällen bestätigt.

Mißbrauch des Polizeirechts

Dieser ganze Komplex mit gra-
vierenden Rechts- und Verfas-
sungsverletzungen wurde also von
der Mehrheit im Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuß
(PUA) schlicht ignoriert. Aus Sicht
der CDU kein Wunder, hat sie
doch von Anfang an die »Chaos-
Tage« zum Sturm auf die liberale
Polizei(rechts)reform der rot-grü-
nen Regierungsära genutzt. Aber
auch aus Sicht der SPD-Fraktion
ist diese Ignoranz folgerichtig, hat
sie doch bereits die potentiellen
»Erkenntnisse« des PUA lange vor
Abschluß der Untersuchungen in
einem Gesetzentwurf zur Ver-
schärfung des liberalen rot-grünen
Polizeigesetzes zusammengefaßt
und im Februar 1996 in den Land-
tag eingebracht (LT-Drucks.
13/1723). Der Entwurf soll – ohne
Experten-Anhörung – bis späte-
stens Mai 1996 im Blitzverfahren
durch die zuständigen Parlaments-
ausschüsse gepaukt und verab-
schiedet werden, nachdem bereits
1995 unter SPD-Alleinregierung
das rot-grüne Verfassungsschutz-
Gesetz, das liberalste in der Bun-
desrepublik, entscheidend ver-
schärft worden ist. Auch das Da-

tenschutzrecht soll noch zurecht-
gestutzt werden.

Geplant sind im wesentlichen
folgende Polizeirechtsverschärfun-
gen:
• die Ergänzung des sog. Platz-

verweises um ein räumlich und
zeitlich ausgedehntes präventi-
ves »Aufenthalts-(Stadt-)ver-
bot«,

• die Verlängerung der Vorbeuge-
haft von bislang höchsten 48
Stunden auf maximal vier Tage,

• der Wegfall der gerichtlichen
Vorabkontrolle bei der Einrich-
tung von polizeilichen Kontroll-
stellen,

• die Öffnung des bislang abge-
schlossenen Katalogs der sog.
»Straftaten mit erheblicher Be-
deutung« und damit wesentlich
erweiterte verdeckte Hand-
lungsmöglichkeiten weit im
Vorfeld von Straftaten.
Die oppositionelle Fraktion

Bündnis 90/Die Grünen im nieder-
sächsischen Landtag, in rot-grü-
nen Regierungszeiten (1990 bis
1994) maßgeblich an der Liberali-
sierung des Polizeigesetzes betei-
ligt, hat zahlreiche bundesweit be-
kannte und anerkannte Polizei-
rechtsexperten – Wissenschaftler,
Praktiker und Bürgerrechtsorgani-
sationen – gebeten, zu den neuen
Zumutungen der SPD-Fraktion
kritisch Stellung zu nehmen. Die
zum Teil äußerst besorgten Reak-
tionen der Experten, die in der u.g.
Dokumentation dokumentiert wur-
den, sind recht eindeutig in ihrer
Ablehnung der SPD-Novellierung
als »nicht-erforderlich«, »äußerst
problematisch«, als »verfassungs-
rechtlich unzulässig« oder kurz:
als »rechtsstaatswidrig«.

Mit dem SPD-Gesetzesentwurf
wurden also bereits Fakten ge-
schaffen, und entgegenstehende
Erkenntnisse aus dem Untersu-
chungsausschuß sind offenbar
höchst unerwünscht. Mit diesem
Vorgehen wurde der PUA zur Far-
ce gemacht, seine Ergebnisse und
die daraus möglicherweise – oder
auch nicht – zu ziehenden Konse-
quenzen vorweggenommen. Der
Ausstieg der grünen Abgeordneten
Silke Stokar war also folgerichtig.
Sie hat am 22. Februar 1996 zu-
sammen mit dem jugendpoliti-
schen Sprecher der Fraktion, Pico
Jordan, eine vielbeachtete alterna-
tive Zeugenbefragung durchge-
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Farce mit Folgen
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im nieder-
sächsischen Landtag hat Ende Januar 1996 mit
einem Eklat den 16. Parlamentarischen Unter-
suchungsausschuß verlassen. Der Ausschuß war auf
Antrag der oppositionellen CDU zur Untersuchung
des umstrittenen Polizeieinsatzes während der
»Chaos-Tage« im August 1995 in Hannover einge-
setzt worden. »Der Ausschuß verkommt mehr und
mehr zur Farce, in der durch endlose Vernehmun-
gen von Polizeibeamten ausschließlich die höchst
einseitige Polizeisicht der Dinge abgefragt wird«.
– so die grüne Abgeordnete Silke Stokar.

Rolf Gössner

POLIZEIEINSATZ

CDU und SPD hatten zum wie-
derholten Male sämtliche Be-

weisanträge der bündnisgrünen
Fraktion ohne Begründung in
Bausch und Bogen abgelehnt.
Außerdem ist zwischen den bei-
den Faktionen bereits der weitere
Verlauf der Untersuchungen so-
weit vorstrukturiert und verengt
worden, daß auch künftig keine
andere Sicht als die Polizeisicht
zum Zuge kommen wird. Bereits
bei der Einrichtung des Untersu-
chungsausschusses ist die bünd-
nisgrüne Oppositionsfraktion aus
formalrechtlichen Gründen be-
nachteiligt worden: Sie durfte le-

diglich ein beratendes Mitglied
ohne Stimmrecht entsenden;
außerdem wurde ihr verwehrt, an
der Formulierung des nun allein
von der CDU diktierten Untersu-
chungsauftrages mitzuwirken.

In der letzten Ausschußsitzung
wurde selbst der Antrag Silke Sto-
kars abgelehnt, den Komplex der
Massen-Ingewahrsamnahmen und
Aufenthaltsverbote durch Zeugen-
befragung zu untersuchen – ob-
wohl es sich dabei um einen ganz
wesentlichen und umstrittenen Be-
reich polizeilicher Zwangsmaß-
nahmen handelte. Die Polizei hat-
te während der »Chaos-Tage«
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führt, während der nicht-polizei-
liche Augenzeugen von Polizei-
einsätzen, von Vorbeugehaft Be-
troffene sowie Bewohner der
Nordstadt ihre andere Sicht der
Dinge vorbringen konnten. Sie
zeigten eklatante Widersprüche zur
Polizeiversion auf und berichteten
von zahlreichen Polizeiübergriffen.

Die Weigerung von SPD und
CDU, auch im letzten Teil der par-
lamentarischen Untersuchung, in
dem es um Konsequenzen für
künftige Ereignisse dieser Art ge-
hen soll, nichts als die Polizeisicht
und polizeiliche Vorschläge zu
berücksichtigen, macht deutlich,
daß wir es inzwischen offensicht-

zunächst die Aufgabe einer sach-
lich-realistischen Darstellung des
Projektprozesses, als auch einer,
von den unterschiedlichen Beteilig-
teninteressen unabhängigen Beur-
teilung des Nutzens und der
Effektivität der Maßnahme. Gemäß
dem Empfehlungsbericht der Ex-
pertenkommission soll eine wissen-
schaftliche Begleitung stattfinden,
um »…zum einen die Wissens-
lücken über Drogen, Drogenkon-
sum, HIV- und Hepatitisinfektionen
in Haftanstalten zu schließen, zum
anderen um allgemeingültige pra-
xisrelevante Empfehlungen für eine
AIDS- und Hepatitisprävention zu
erhalten« (S. 37).

Die wissenschaftliche Beglei-
tung ist auf zwei Jahre angelegt.
Sie wendet sich an die drei Status-
gruppen des Vollzuges, Gefange-
ne, Bedienstete, Leitung. Die Un-
tersuchung zielt darauf, die ver-
schiedenen Dimensionen von
Verhalten, Wissen, Einstellun-
gen/Positionen und Einschätzun-
gen zu systematisieren und zu
analysieren.

Zu zwei verschiedenen Zeit-
punkten (vor und nach einer noch
zu definierenden Laufzeit der In-
tervention, d.h. Spritzenabgabe
und flankierendes Präventionspro-
gramm für Bedienstete und Gefan-
gene), werden mit unterschiedli-
chen Datenerhebungsmethoden
Ergebnisse gewonnen, die Aussa-
gen darüber erlauben, ob 
– die Maßnahme machbar ist, 
– sie Akzeptanz unter den ver-

schiedenen Statusgruppen er-
fährt, 

– sie effizient ist in Hinblick auf
das Drogengebrauchsverhalten
der Betroffenen (Häufigkeit des
Konsums, Dosisveränderungen,
needle sharing), 

– sie Einstellungsänderungen ge-
genüber Risikoverhalten bewirkt
und zu einer Verbesserung des
allgemeinen Gesundheitszustan-
des der Gefangenen beiträgt. 
Darüber hinaus soll überprüft

werden, ob die flankierenden
Präventionsangebote angenommen
werden und ob sie wirksam zu ei-
ner Verbesserung des Wissens über
Drogengebrauch und Infektionsri-
siken sowohl bei den Gefangenen
als auch bei den Bediensteten bei-
tragen. Die so gewonnenen Infor-
mationen werden nach einer Ein-
verständniserklärung der Beteilig-

lich mit einer Großen Koalition
der »Inneren Sicherheit« zu tun
haben, deren gemeinsames Ziel
für die Zukunft die rein polizeili-
che »Lösung« zu sein scheint –
aber mit noch mehr Polizei und
mit verschärftem Polizeigesetz.
Sozialverträgliche, jugendpoliti-
sche Lösungsansätze unter Einbe-
ziehung der jeweiligen Szenen
sind jedenfalls kein Thema.

Dr. Rolf Gössner, Rechtsanwalt
und Publizist, war rechtspoliti-

scher Berater der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen im Chaos-Un-

tersuchungsausschuß des
niedersächsischen Landtags.
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ten in anonymisierter Form abge-
glichen mit medizinisch erhobenen
Untersuchungsergebnissen, der
Dokumentation der Automatennut-
zung und den vollzuglichen Daten.
Erst die Gesamtschau dieses empi-
risch erhobenen Materials ermög-
licht aussagekräftige Ergebnisse
über das Infektionsgeschehen, ge-
sundheitliche Verbesserungen, die
Effizienz der Vergabemodalitäten
und die anstaltliche Praxis und Po-
litik. Die Durchführbarkeit der
Modellprojekte und die Untersu-
chungsbedingungen der wissen-
schaftlichen Begleitung hängen
von einer Akzeptanz der Arbeits-
weisen und einer breiten Unterstüt-
zung aller in die Untersuchung
einbezogener Statusgruppen ab.

Die wissenschaftliche Beglei-
tung versteht sich als eine prozeß-
begleitende, dynamische Erhe-
bung, d.h. sie strebt bereits
während der Evaluation einen
Austausch mit den im Untersu-
chungsfeld agierenden Gruppen
an: Leitung, Bediensteten, Perso-
nalvertretung, Gefangenenvertre-
tung, Ministerium für Justiz, um
Fehlentwicklungen ggf. bereits
während der Projektphase entge-
genzuwirken und flexibel Vor-
schläge für eine, auf die aktuelle
Situation angemessene Reaktion
zu unterbreiten.

Anmerkungen:

1 Mitglieder der Expertenkommissi-
on: Aids- und Hepatitisprävention
im Strafvollzug Niedersachsens.
Empfehlungen der Expertenkom-
mission. Hannover, 19.5.95 

2 Nelles, J. et al.: Pilotprojekt Dro-
gen- und HIV-Prävention in den
Anstalten in Hindelbank. Evaluati-
onsbericht im Auftrag des Bundes-
amtes für Gesundheitswesen. Bern,
Sept. 1995. Siehe auch: Pilotpro-
jekt HIV-Prävention in den Anstal-
ten in Hindelbank. Schlußbericht
zu Händen des Bundesamtes für
Gesundheitswesen, Sept. 1995
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Risiko und Prävention
Spritzenabgabe an drogenabhängige Gefangene.
Ein Modellprojekt in Niedersachsen wird wissen-
schaftlich begleitet.

Jutta Jacob

MODELLPROJEKT

Aufgrund einer hohen Verbrei-
tung von Infektionskrankhei-

ten (wie HIV und Hepatitiden) un-
ter drogenabhängigen Gefangenen
im niedersächsischen Strafvollzug,
hat die Niedersächsische Justizmi-
nisterin, Heidrun Alm-Merk, am
25. 11.1994 eine Expertenkom-
mission eingesetzt. Der Arbeits-
auftrag war zu prüfen, inwieweit
durch das außerhalb des Vollzuges
anerkannt und wirksam eingesetz-
te Präventionsmittel einer Vergabe
sterilen Spritzbestecks an drogen-
abhängige Gefangene, sowie er-
gänzend personal-kommunikativer
Präventionsmaßnahmen eine Ver-
änderung ihres riskanten Verhal-
tens und eine allgemeine Verbes-
serung ihres Gesundheitszustandes
erreicht werden kann. Die Exper-
tenkommission setzte sich unter
Leitung von Prof. Dr. R. Meyen-
berg aus Leitung und PraktikerIn-
nen des Justizvollzuges, Vertrete-
rInnen freier Träger der Drogen-
und AIDS-Hilfe, einem Arzt und

einem Koordinatoren der Suchtar-
beit in Niedersachsen zusammen.

Die Empfehlungen dieser Ex-
pertenkommission1 diente als
Grundlage für einen Kabinettsbe-
schluß der niedersächsischen Lan-
desregierung, in einer JVA für
Frauen (Vechta mit ca. 170 Gefan-
genen) und einer JVA für Männer
(Groß-Hesepe mit ca. 200 Män-
nern) modellhaft für einen Zeit-
raum von zwei Jahren eine Sprit-
zenabgabe an drogenabhängige
Gefangene durchzuführen. 

Die Konzepte der Umsetzung
werden in den einzelnen Anstalten
von den Bediensteten erarbeitet.
Dabei existieren Vorbilder und
konkrete Kooperationen mit der
Haftanstalt für Frauen in Hindel-
bank (Bern) und der Haftanstalt
für Männer in Oberschöngrün (So-
lothurn) in der Schweiz, wo bereits
seit 1994 sterile Einwegspritzen an
Gefangene abgegeben werden .2

Die wissenschaftliche Beglei-
tung des Modellprojektes hat
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